
 

Gemeinde Heidgraben 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0411/2017/HD/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 16.06.2017 

Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Kultur und Bildungswesen der 
Gemeinde Heidgraben 

27.06.2017 öffentlich 

Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Perso-
nalwesen der Gemeinde Heidgraben 

11.07.2017 öffentlich 

Gemeindevertretung Heidgraben 18.07.2017 öffentlich 

 

Gebührenkalkulation OGTS Heidgraben 
 
Sachverhalt: 
 
Während der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen 
der Gemeinde Heidgraben wurde die Verwaltung gebeten eine Gebührenanpassung 
für die Verpflegungskosten der OGTS Heidgraben vorzunehmen.  
 
Eine Gebührenkalkulation für den Bereich Betreuung und Verpflegung für die OGTS 
ist als Anlage beigefügt. 
 
Die Personalkosten für die FSJler/Bufdis sind nicht in den jeweiligen Personalkosten 
enthalten und somit nicht in der Gebührenkalkulation erfasst. Nachrichtlich die Per-
sonalkosten: 2016 = 3.661,18 Euro / 2017 = 7.393,50 Euro. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Verpflegung in der OGTS hat im Jahr 2016 mit einem Überschuss abgeschlos-
sen. Auch für das Jahr 2017 wird vermutlich ein Überschuss erzielt. Jedoch ist zu 
bedenken, dass die Bewirtschaftungskosten anteilig für diesen Bereich nicht in der 
Kalkulation enthalten sind, da diese insgesamt bei dem Unterabschnitt Grundschule 
Heidgraben erfasst werden. Auch die Personalkosten für die FSJler/Bufdis müssten 
anteilig der Verpflegung zugerechnet werden. 
 
Die Betreuung an der OGTS war im Jahr 2016 nicht kostendeckend und wird vo-
raussichtlich auch im Jahr 2017 nicht kostendeckend angeboten. Auch in diesem 
Bereich ist anzumerken, dass die Bewirtschaftungskosten und die Personalkosten für 
die FSJler/Bufdis nicht berücksichtigt worden sind.  



Die Gebühren wurden allerdings zum August 2016 erhöht, so dass die Entwicklung 
für das Jahr 2017 abgewartet und vielleicht zum Kalenderjahr 2018 (II. Schulhalbjahr 
2017/2018, Beginn 01.02.2018) die Gebühren erneut angepasst werden sollten. 
 
 
 
Finanzierung: 
 
Wenn keine Gebührenanpassung zum jetzigen Zeitpunkt erfolgt, sind zur Finanzie-
rung keine Änderungen zu erwarten.  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Kultur und Bildungswesen / Der Ausschuss für Wirtschaft, Finan-
zen und Personalwesen / Die Gemeindevertretung nimmt die Gebührenkalkulation 
zur Kenntnis.  
Die Entwicklung für das Jahr 2017 wird zunächst abgewartet und im Januar 2018 
sollte die Gebührenkalkulation mit den Jahresergebnissen 2017 angepasst und über 
eine Erhöhung der Gebühren beraten werden.  
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Jürgensen 
 
 
 
Anlagen: 
Gebührenkalkulation OGTS  
 
 
 


	Zuständig
	Typ
	Datum
	Ostatus
	Nummer
	Beratungsfolge
	Sachverhalt
	FAuswirkung
	SMC_BM_VOTEXT6
	Beschlußvorschlag
	Anlage

